
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1986/4/30 3Ob27/86,
5Ob90/21b

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.04.1986

Norm

EO §39 Abs1 I

EO §39 Abs1 IVF

EO §294A

Rechtssatz

Die in § 39 Abs 1 EO genannte "gleichzeitige Aufhebung aller bis dahin vollzogenen Exekutionsakte" führt nicht dazu,

daß der Drittschuldner in Beachtung der Forderungsexekution schon ausbezahlte Beträge von dieser wieder

zurückfordern muß oder daß etwa die betreibende Partei diese Beträge im Zuge des Exekutionsverfahrens

zurückerstatten muß.

Entscheidungstexte

3 Ob 27/86

Entscheidungstext OGH 30.04.1986 3 Ob 27/86

5 Ob 90/21b

Entscheidungstext OGH 30.11.2021 5 Ob 90/21b

Beisatz: Durch den Wegfall der Rechtsgrundlage für das Behalten dieser Zahlung entsteht ein

Bereicherungsanspruch des Verpflichteten. (T1)
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